
Herzlich Willkommen 

 

zur Elternversammlung der 

Jahrgangsstufe 8 



Tagesordnung  

1. Unterrichtssituation 

2. Versetzung 

3. Schulpflicht 

4. Lernstandserhebung 

5. „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)  

6. Verschiedenes 

 

                   



1.    Unterrichtssituation     

Stundentafel 

 Unterricht wird entsprechend der vorgegebenen 

Stundentafel erteilt 

 Ausblick: Im 2. Halbjahr finden die Wahlen für das 

weitere Fach im Wahlpflichtbereich (WP II) statt. 

 



1.   Unterrichtssituation 

Epochenunterricht  

1. Halbjahr Chemie  

2. Halbjahr Politik 

Alle Fachnoten sind versetzungswirksam. 



1.    Unterrichtssituation 

Fachunterricht 

Informationen zu den Inhalten und Leistungsbewertungen 

finden Sie auf der Schul-Homepage. 

 

 



2.  Versetzung 

 Die Leistungen in allen Fächern und Lernbereichen 

ausreichend sind 

2.     Versetzung   

             Allgemeine Versetzungsanforderungen 

 Nicht ausreichende Leistungen ausgeglichen werden 

können oder unberücksichtigt bleiben (*) 

Eine Schülerin oder ein Schüler wird versetzt, wenn   



2.  Versetzung 

 durch eine mindestens befriedigende Leistung 

2.      Versetzung               Allgemeine Versetzungsanforderungen 

(Dabei gelten – je nach Fächergruppe – unterschiedliche 

Bedingungen   Einzelfallberatung) 

(*) Nicht ausreichende Leistungen können ausgeglichen werden 



2.  Versetzung 

(*) Nicht ausreichende Leistungen bleiben unberücksichtigt, falls 

2.     Versetzung               Allgemeine Versetzungsanforderungen 

 Eine nicht ausreichende Leistung bleibt dann  unberücksichtigt. 

 die Information der Eltern über die Gefährdung der 

Versetzung (Mahnung) in einem oder mehreren Fächern 

unterbleibt 

      (Auch bei mehreren ungemahnten Minderleistungen.)  



2.       Versetzung 

Unterstützungsangebote  Förderunterricht  

 

 

 Erziehungsberechtigte erhalten eine schriftliche Mitteilung 

 

 

 

 

 Kenntnisnahme-Abschnitt wird von der Förderlehrkraft eingesammelt 

 

 

 

 

 

 

 Abmeldung nur schriftlich bei der Mittelstufenkoordinatorin möglich 

Unterstützungsangebote  Förderunterricht 

In allen Kernfächern werden individuelle Förderangebote im Rahmen der 

Ergänzungsstunden eingerichtet. 



2.       Versetzung 

Unterstützungsangebote   Lernferien 

 

Unterstützungsangebote   Lernferien 

 In den Herbst- und Osterferien bietet das Ministerium für Schule und 

Weiterbildung NRW einwöchige Camps an, um versetzungsgefährdete 

Schülerinnen und Schüler des 8. und 9.  Jahrgangs zu unterstützen.  

 

 

 Unterbringung mit Vollpension 

 

 

 

 Teilnahme KOSTENLOS;  

 

 

 

 

 

 Anmeldung über die Mittelstufenkoordinatorin. 

 



3.  Versetzung 

Schulformwechsel    Wichtige Informationen aus der APO S I: Schulformwechsel    Wichtige Informationen aus der APO S I: 

 Der Schulformwechsel erfolgt auf Antrag der Eltern. 

Schulformwechsel    Wichtige Informationen aus der APO S I: 

 Der Schulformwechsel erfolgt auf Antrag der Eltern. 

 „Bis zum Ende der Klasse 8 können die Eltern bei der Schule den 

Wechsel der Schulform […] zum Beginn des nächsten Schuljahres 

beantragen.“ 

Schulformwechsel    Wichtige Informationen aus der APO S I: 

 Der Schulformwechsel erfolgt auf Antrag der Eltern. 

 „Bis zum Ende der Klasse 8 können die Eltern bei der Schule den 

Wechsel der Schulform […] zum Beginn des nächsten Schuljahres 

beantragen.“ 

 „Die Versetzungskonferenz der abgebenden Schule entscheidet, ob die 

Schülerin oder der Schüler für die gewünschte Schulform geeignet ist 

und in welcher Klasse die Schullaufbahn dort fortgesetzt werden kann.“ 



3.        Schulpflicht 

 Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Unterricht, aber 

auch sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen regelmäßig 

teilzunehmen  

     (z.B. Schulfeste, Klassenfahrten, Sportunterricht, Schwimmen etc.). 

 Dazu gehört die Mitarbeit, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

und Erledigung der Hausarbeiten.  

 Das gilt auch in Zeiten des Distanzlernens. 



3.      Schulpflicht 

Entschuldigungsverfahren 

 
 Im Krankheitsfall benachrichtigen Sie bitte unverzüglich (spätestens am 

zweiten Schultag des Fehlens) die Schule.  

 Eine schriftliche Entschuldigung ist immer erforderlich. 

 Ein ärztliches Attest kann von der Schule - im begründeten Einzelfall - 

verlangt werden. 



3.     Schulpflicht 

Beurlaubungen 
 

Abmeldungen 
 

(Krankmeldungen im 

Verlauf des Schultages) 



3.       Schulpflicht 

Beurlaubungen 
 

Beurlaubungen 
 

 Die Schulferien müssen eingehalten werden. 

Beurlaubungen 
 

 Die Schulferien müssen eingehalten werden. 

 Vor und nach den Ferien gilt ein grundsätzliches Beurlaubungsverbot. 

Beurlaubungen 
 

 Die Schulferien müssen eingehalten werden. 

 Vor und nach den Ferien gilt ein grundsätzliches Beurlaubungsverbot. 

 Ausnahmen hiervon können nur aus wichtigen Gründen gemacht 

werden.  

    Kostenersparnis bei Urlaubsreisen zählt nicht dazu! 



3.       Schulpflicht 

Beurlaubungen 
 

Beurlaubungen 

  

 Arzt und Zahnarztbesuche sollen nicht während der 

Unterrichtszeit stattfinden. 

 

 In nicht vermeidbaren Ausnahmefällen ist eine rechtzeitige 

schriftliche Beantragung der Beurlaubung bei der Klassenleitung 

erforderlich. 



3.          Schulpflicht 

Antrag auf Beurlaubung 



3.      Schulpflicht 

Folgen einer Schulpflichtsverletzung 
 

Bei Fehlzeiten ohne Krankheitsgründe oder ohne andere wichtige Gründe 
 

 Kontaktaufnahme durch die Schule  

 Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulsozialarbeiterin wirken 

pädagogisch (z.B. durch Beratung) auf die Schülerinnen und 

Schüler ein 

 Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren könnte eröffnet werden. 



3.        Schulpflicht 

Übermittag 
 

 

Übermittag 
 

 In der Mittagspause dürfen nur die Schülerinnen und Schüler den 

Schulhof verlassen, die eine unterschriebene Einverständniserklärung 

im Sekretariat abgegeben haben.  

Übermittag 
 

 In der Mittagspause dürfen nur die Schülerinnen und Schüler den 

Schulhof verlassen, die eine unterschriebene Einverständniserklärung 

im Sekretariat abgegeben haben.  

 Formulare gibt es im Sekretariat 

Übermittag 
 

 In der Mittagspause dürfen nur die Schülerinnen und Schüler den 

Schulhof verlassen, die eine unterschriebene Einverständniserklärung 

im Sekretariat abgegeben haben.  

 Formulare gibt es im Sekretariat 

 Weitere Informationen findet man auf der Website der  

Unfallkasse NRW.  



4.       Lernstandserhebung 

 
Die Lernstandserhebungen enthalten zentral gestellte Aufgaben und 

zentral vorgegebene Bewertungskriterien. 

Sie sollen der Schule u.a. helfen bei 

  der Standardüberprüfung und Qualitätssicherung, 

  der Feststellung des Lern- und Förderbedarfs  

  der Umsetzung der neuen Kernlehrpläne. 

 



4.       Lernstandserhebung 

 

 Sie finden im Zeitraum vom 22.02.2024 

bis zum 14.03.2024 statt. 

 Die Termine werden von der Schule 

festgelegt. 



4.       Lernstandserhebung 

Lernstandserhebungen werden nicht als Klassenarbeit gewertet und 

nicht benotet.  

Im zweiten Halbjahr werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch weniger Klassenarbeiten geschrieben. 

  
Informationsquellen: 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/download/Informationen_
Eltern.pdf 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/informationen-fuer-
eltern/-alt_informationen-fuer-die-eltern.html 



5.      „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)  

Potenzialanalyse 

Ansprechpartner:   Herr Sundermann 

 

1. Phase: Potenzialanalyse 

klassenweise jeweils von 
8:00 Uhr bis 14:20  Uhr 

Auswertung: ca. 1 Monat 
später 

Elterninformationsabend zur Potenzialanalyse 



5.       „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)  

2. Phase: Berufsfelder kennenlernen 

 Berufsfelderkundungstage    

 Schriftliche Informationen erfolgen nach der 

Potenzialanalyse 



5.      „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)  

3. Phase: Praxis der Arbeitswelt kennenlernen u. erproben 

 2 Wochen Betriebspraktikum im 10. Schuljahr  



5.      „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)  

4. Phase:    Berufs- und Studienwahl konkretisieren,  

                    Übergänge gestalten  

 Berufsmessen, Informationen der Bundesagentur 

für Arbeit, Hochschultag                                                

in der   Qualifikationsphase (Q1)  



6.    Verschiedenes - Termine 

 

  

Dienstag, 29.08.2023   1. Schulpflegschaft 
 
Freitag, 01.09.2023                 unterrichtsfrei nach 4. Stunde 
 
Samstag, 18.11.2023   Tag der offenen Tür 
 
Mittwoch, 29.11.2023    1. Elternsprechtag 
 
Freitag, 15.12.2023    1. Weihnachtskonzert 
 
Dienstag, 19.12.2023    2. Weihnachtskonzert 
  



6.     Verschiedenes  

Informations- und Beratungsmöglichkeiten: 

 Mittelstufenbrett  (Treppenaufgang D-Gebäude) 

 Beratungsflyer  (auf der Homepage) 

 



6.     Verschiedenes  

Kommunikationsstrukturen (I): 

 Elterninformationen 

i.d.R. über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an die Eltern 

   

 



6.     Verschiedenes  

Kommunikationsstrukturen (II): 

 erster Ansprechpartner sollten immer Fachkollegen oder die 

Klassenleitung sein 

         Weitere Ansprechpartner    „Beratungsflyer“ 

   

 



6.     Verschiedenes  

Bei Gesprächsbedarf: 
 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin über das Sekretariat: 
 

02307 – 96444 – 0 
 

info@portal-gymnasium-bergkamen.de 

 
 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


